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Ì. Teil 

Einführung 

Α. Problemstellung 

In der Europäischen Gemeinschaft bestehen weitreichende sekundärrechtliche 
Regelungen für den Handel mit gentechnisch veränderten Lebensmitteln. Diese Re-
geln schränken die Freiheit des Welthandels weitaus deutlicher ein als etwa das 
Gentechnikrecht der USA. Die seit 1995 im Rahmen der WTO mit amerikanischer 
und europäischer Beteiligung abgeschlossenen Handelsabkommen, insbesondere 
das Übereinkommen  über  die  Anwendung  gesundheitspolizeilicher  und pflanzen-
schutzrechtlicher  Maßnahmen (SPS-Abkommen1) und das Übereinkommen  über 
technische  Handelshemmnisse  (TBT-Abkommen2), lassen jedoch Einschränkungen 
der Handelsströme nur unter bestimmten Voraussetzungen zu. Die Rechtslage wird 
noch unüberschaubarer durch das im Jahre 2000 außerhalb des WTO-Rahmens ab-
geschlossene Biosafety  Protocol 3, weil dessen Auswirkungen auf das Welthandels-
recht weitgehend ungeklärt sind. Die europarechtlichen Normen für gentechnisch 
veränderte Lebensmittel und die zwischen den USA und der EG umstrittene Frage 
ihrer welthandelsrechtlichen Konformität unter Berücksichtigung des Biosafety 
Protocol  sind Thema dieser Arbeit. 

Dieses Thema ist in vierfacher  Hinsicht exemplarisch: Erstens ist der Handel mit 
gentechnisch veränderten Lebensmitteln nur ein Beispiel für eine polygonale Pro-
blemstruktur im Öffentlichen  Recht.4 Der Staat versucht, die Interessen der Inver-
kehrbringer von gentechnisch veränderten Lebensmitteln einerseits und der Ver-
braucher andererseits zu einem gerechten Ausgleich zu bringen. Au f ähnliche Weise 
kollidieren die Interessen der verschiedenen Beteiligten beispielsweise im Arznei-
mittelrecht miteinander. Diese Konstellation ist im Öffentlichen  Recht zwar nicht 
ungewöhnlich. Eine Besonderheit des Gentechnikkonfliktes besteht jedoch darin, 
dass sich zeigt, wie durch die welthandelsrechtlichen Verpflichtungen der EG das 

1 Text im Internet unter http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm ; die nicht 
authentische deutsche Übersetzung findet sich unter ABl. EG 1994 Nr. L 336/40 ff. 

2 Text im Internet unter http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf ; die nicht au-
thentische deutsche Übersetzung findet sich unter ABl. EG 1994 Nr. L 336/86 ff. 

3 Text im Internet unter http://www.biodiv.org/doc/legal/cartagena-protocol-en.pdf . 
4 Vgl. zur polygonalen Problemstruktur bei neuartigen Lebensmitteln Huber,  Neue Lebens-

mittel: Marktfreiheit  oder Zulassungsprinzip, ZLR 1996, S. 277 ff.  (294ff.). 

http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf
http://www.biodiv.org/doc/legal/cartagena-protocol-en.pdf
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polygonale Verhältnis Staat-Inverkehrbringer-Verbraucher  um eine Dimension er-
weitert ist. 

Zweitens sind die europarechtlichen Handelsbeschränkungen für gentechnisch 
modifizierte Lebensmittel beispielhaft für europäische Beschränkungen des Welt-
handels, die durch den Gedanken motiviert sind, bestimmte Rechtsgüter wie insbe-
sondere die Umwelt, die Gesundheit der Verbraucher und ihre Wahlfreiheit  im Hin-
blick auf den Verzehr bestimmter Erzeugnisse zu schützen. Der Vergleich mit den 
EG-Normen für den Handel mit Hormonfleisch, über die bereits die WTO-Beru-
fungsinstanz entschieden hat,5 drängt sich jedenfalls hinsichtlich des Gesundheits-
schutzes auf. Die Erkenntnisse aus der Hormonentscheidung sind für die Beurtei-
lung der gentechnisch veränderten Lebensmittel zu berücksichtigen, und es ist zu 
überlegen, inwieweit die auf diese Weise gewonnenen Ergebnisse für zukünftige 
Fälle zu gebrauchen sind, in denen die EG den Welthandel zugunsten der genannten 
Rechtsgüter beschränkt. 

Drittens ist erneut auf das Biosafety  Protocol  hinzuweisen. Möglicherweise lassen 
sich aus der Untersuchung der Auswirkungen des Biosafety Protocol  auf die welt-
handelsrechtlichen Abkommen Erkenntnisse gewinnen, die auch für das Verhältnis 
anderer multilateraler Umweltschutzabkommen zum WTO-Recht von Bedeutung 
sind. 

Schließlich beinhaltet die Untersuchung der Normen für gentechnisch modifizier-
te Lebensmittel ein Problem, dem der Jurist häufig begegnet - oft ist es für die ju-
ristische Beurteilung bestimmter Technologien erforderlich,  naturwissenschaftliche 
Risiken einzuschätzen. Dies ist umso schwieriger, je umstrittener die betreffenden 
Techniken unter Naturwissenschaftlern  und in der Bevölkerung sind. Diese Arbeit 
versucht darzustellen, welche Konsequenzen sich daraus für Europa- und Welthan-
delsrecht ergeben. 

B. Gang der Untersuchung 

Zunächst soll im Rahmen dieser Einführung die Bedeutung von Gentechnik bei 
Lebensmitteln mit der Terminologie, den Einsatzmöglichkeiten, den Chancen und 
Risiken dargestellt werden. 

Im ersten Hauptteil, dem europarechtlichen Teil der Arbeit, wird dann untersucht, 
auf welche Weise europäisches Sekundärrecht für gentechnisch modifizierte Le-
bensmittel die Freiheit des Welthandels beschränkt. Dabei werden die sekundär-
rechtlichen Regelungen insoweit untersucht, als sich zumindest ein mittelbarer Zu-
sammenhang mit der Frage der welthandelsrechtlichen Vereinbarkeit ergibt, sich die 

5 EC Measures  Concerning  Meat  and Meat  Products  (Hormones),  Report  of  the Appellate 
Body, 16.01.1998 (WT/DS26/AB/R und WT/DS48/AB/R; http://www.wto.org/english/ 
tratop_e/dispu_e/hormab.pdf). 

http://www.wto.org/english/


C. Die Bedeutung des Einsatzes gentechnischer Methoden 17 

Ergebnisse dieses ersten Hauptteils also für den zweiten Hauptteil verwerten lassen.6 

Insbesondere ist zu analysieren, auf welcher ratio  legis  die europarechtlichen Han-
delsbeschränkungen genau beruhen, denn beispielsweise die Frage, ob die EG-Nor-
men überhaupt am Maßstab des SPS-Abkommens oder eines anderen WTO-Abkom-
mens zu messen sind, ist danach zu beantworten, ob es sich um gesundheitspolizei-
liche oder pflanzenschutzrechtliche Normen handelt oder eine andere gesetzgeberi-
sche Motivation zugrunde liegt. Von Bedeutung ist zweitens der Anwendungsbereich 
der verschiedenen sekundärrechtlichen Vorschriften,  da dieser die Reichweite der 
Handelsbeschränkungen beschreibt. Um die Schwere des Eingriffes  zu erfassen, 
muss drittens analysiert werden, mit welchen konkreten Mitteln  die europäischen 
Normen die Handelsfreiheit  einschränken. Um den Überblick über das komplexe 
Geflecht des Sekundärrechts zu erleichtern, befindet sich im Anhang eine tabellari-
sche Zusammenstellung der verschiedenen Vorschriften  und ihrer Hauptgedanken.7 

Auf den Erkenntnissen des ersten Teiles aufbauend, beschäftigt sich dann der 
zweite Hauptteil der Arbeit mit den genauen Anforderungen  des Welthandelsrechts 
auf der Grundlage der Entscheidungen des Appellate Body und damit, inwieweit die 
europarechtlichen Handelsbeschränkungen den Anforderungen  des Welthandels-
rechts genügen. Da der Einfluss des Biosafety Protocol  auf die WTO-Regeln um-
stritten ist, wird die Frage der WTO-Konformität zunächst unabhängig vom Bio-
safety  Protocol  erörtert, um anschließend die Auswirkungen des Biosafety  Protocol 
auf die welthandelsrechtliche Bewertung der EG-Normen darzustellen. 

C. Die Bedeutung des Einsatzes gentechnischer 
Methoden bei Lebensmitteln 

1. Grundbegriffe 

Der Begriff  der Biotechnologie  wird nicht ganz einheitlich verwendet.8 Die meis-
ten Begriffsbestimmungen  tendieren dazu, darunter die integrierte Anwendung von 
Biochemie, Mikrobiologie, Molekularbiologie und Verfahrenstechnik  zu verstehen, 
mit deren Hilfe Mikroorganismen, Zell- und Gewebekulturen genutzt werden.9 

6 Vgl. zu einer Einführung in weitere Fragen des europäischen Gentechnikrechts insbeson-
dere Sheridan,  EU Biotechnology Law and Practice; Di Fabio  in Rengeling  (Hrsg.), Handbuch 
für europäisches und deutsches Umweltrecht, § 64. 

7 Siehe unten S. 280. 
8 Schenek,  Das Gentechnikrecht der Europäischen Gemeinschaft, S.28, weist darauf hin, 

dass es in der EG mindestens 41 verschiedene Definitionen dieses Begriffes  gebe. 
9 Vgl. Schenek  (siehe oben Fn. 8), S. 28; JanylGreiner,  Gentechnik und Lebensmittel, Be-

richte der Bundesforschungsanstalt  für Ernährung, http://www.bfa-ernaehrung.de/Bfe-  
Deutsch/Information/e-docs/janyberi.htm, 1.2.; Europäische  Föderation  für  Biotechnologie, 
zitiert bei Rücker,  Die Entstehung der Novel Food-Verordnung der Europäischen Union, S.45; 
ähnlich die Definition im OECD-Report of  the Task  Force  for  The  Safety  of  Novel  Foods  and 
Feeds , 17.05.2000, C(2000)86/ADD1, S.8. 

2 Stökl 
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